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XIV. Gesetzgebungsperiode 

Nr. 16861J 

·1978 -03" 0 1 

A n fra g e 

der Abgeordneten REGENSBURGER~ Hietl 

und Genossen 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung 

betreffend Höherversiaherung in der UnfaZZversiaherung für 

Mitglieder der freiwiZZigen Feuerwehr 

UnmitteZbar naah Inkrafttreten der 30. NoveZZe zum ASVG 

ersuahten die ersten Gemeinden die Versiaherungsträger um 

die Kostenvorsahreibung für die Höherversiaherung. Z.B. steZZte 

das "Land Niederösterreiah im VoransahZag für 1975 einen Betrag 

von rund 1 MilZion S für die Höherversiaherung bereit. Die 

UnfaZl.versicherungsträger konnten aber weder den Gemeinden 

noah den Ländern genaue Vorsahreibungen maahen~ noch konnten 

diese namentZiah fixieren~ weZcher Feuerwehrmann bei weZaher 

UnfaZZversicherungsanstalt versiahert ist. Auahdas Land 

Tirol steZZte MitteZ für eine Höherversiaherung bereit~ aber 

auah hier kam ein vertragsmäßiger AbsahZuß niaht zustande. 

Aus diesem Grunde riahten die unterzeiahneten Abgeordneten 

an den Herrn Bundesminister für sozial.e Verwal.tung foZgende 

A n fra g e : 

1) WievieZ MitgZiede!' von freiwiZZigen l?euerwehren - naah 

Bundesl.ändern - geni~ßen bis Ende 1977 gemäß den Bestimmungen 

der 30. ASVG-NoveZZe eine Höherversiaherung ? 
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2) Wie lauten die Richtlinien der Unfallversicherungsanstalten~ 

nach denen eine Höherversicherung normiert ist ? 

3) Wenn keine Richtlinien existieren~ sind Sie bereit zu 

veranlassen~ daß solche baldmöglichst an Länder und 

Gemeinden ergehen ? 

1686/J XIV. GP - Anfrage (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




